
Freispruch fiir
22-jährigen

Messerstecher
.Gericht. hält Notwehr für möglich

, Von Hendrilc Steinlcuhl,

OSNABROCK. Wie erwartet
./lat das Landgericht Osna
'brück einen 22-Jährigen.
vom Vorwurf des versuchten
Totschlags. fre.igesprochen.
Die Kammer konnte dem
Angeklagten ·keine strafba-

I re Ha~dlung nach~eisen~.

. Im April des vergangenen
Jahres hatte der· 22"Jährige
seinen Kontrahenten mit "ei':'
nem Messerstich .in den
Bauch lebensgefährlich· ver
letzt. Während des Prozesses

i verzichtete der junge Mann
darauf, sich zu äußern. Die
einzige Angabe, die er über
seinen Verteidiger. mitteilen
ließ: Es war Notwehr. Nach
der Tathatte er zudem gegen
über seiner Mutter sowie per
Whatsapp-Nachricht' . an
Freunde erklärt, dass er "je
manden abgestochen" habe
allerdings, nachdem er von·

. dem andeten mit einem Mes
ser angegriffen worden sei.

Der um ein Haar tödlichen
Auseinandersetzung der bei
den Männer lagoffenbar eine
Nichtigkeit zugrunde; ein
Streit, der einige Monate zu
vor stattgefunden .hatte. Die
genauel1 HintergrÜnde. des
ZWischenfalls ließen sich al
lerdings nicht ermitteln - nn
ter anderem deshalb, weil ein
wichtiger Zeuge vom Gericht

I nicht.mehr vernommen wer-

an den Folgen eines Gewalt
verbrechens gestorben war.

Angesichts der schlechten
Beweislage beantragte der
Staatsanwalt schließlich, den
Angeklagten Jreizusprechen.
Und, das, obwohl er starke
Zweifel daran äußerte, dass
der 22-Jährige tatsächlich
aus Notwehr gehandelt hat.

.Auch der Anwalt, der den Ge
schädigten als Nebenkläger
vertrat, schloss·sich dem An
trag "Freispruch" an.

Am letzten Verhandlungs
tag plädierte nun auch der
Verteidiger des Angeklagten
und begründete dabei noch
einmal ausführlich, warum

.sein Ma.ndant freizusprechfm
sei. Er ging vor allem daranf
ein, dass die Aussage des Ge
schädigten 'widersprüchlich
gewesen sei; gl1mdsätzlich
Zweifel an seiner Glaubwür
digk'eit bestünden und zudem
vieles dafür spreche, dass er es
war, der den Angeklagten zu
erst angriff. Er verWies außer
dem darauf, dass der 27-Jähri
ge mehrfach vorbestraft ist,
an Schlzophrenie leidet und
laut einem Gutachter das Po
tenzial besitzt, jederzeit einen
anderen ohne konkreten An
lass anzugreifen.

Das .Gericht sprach den
Angeklagten schließlich frei.
Man könne dem 22'Jährigen
keine Straftat nachweisen,
hieß es. Möglicherweise habe
er tatsächlich in Notwehr ge- .


